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Artikel 21: Die Europäische Zentralbank

(1)Die Europäische Zentralbank steht dem System der Europäischen Zentralbanken vor, dem sie zusammen
mit den nationalen Zentralbanken angehört.
(2)      Vorrangiges Ziel der Bank ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Unbeschadet des Zieles der
Preisstabilität unterstützt die Bank die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung
der Ziele der Union beizutragen.
(3)      Die Bank gestaltet und verwirklicht die Währungspolitik der Union. Sie hat das ausschließliche Recht,
die Ausgabe des Euro, der Währung der Union, zu genehmigen. Sie erfüllt alle weiteren Aufgaben einer
Zentralbank gemäß den Bestimmungen von Teil II der Verfassung.
(4)      Die Bank besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und ihren Finanzen
unabhängig. Die Organe und Einrichtungen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflich-
ten sich, diesen Grundsatz zu achten.
(5)      Die Bank trifft die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Maßnahmen gemäß den Artikeln
[A-B] des Teils II der Verfassung und den in der Satzung der Bank und des Systems der Europäischen Zent-
ralbanken festgelegten Bedingungen. Gemäß den genannten Bestimmungen behalten die Mitgliedstaaten, die
den Euro nicht eingeführt haben, sowie deren Zentralbanken ihre Zuständigkeiten im Währungsbereich.
(6)      Die Bank wird in ihrem Zuständigkeitsbereich zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union sowie
zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehört und kann Stellungnahmen ab-
geben.
(7)      Die Organe der Bank, ihre Zusammensetzung und die Modalitäten ihrer Arbeitsweise sind in den Ar-
tikeln X bis Y des Teils II sowie in der Satzung der Bank festgelegt.

Explanation (if any) :

Streichung. Die EZB ist eine Einrichtung der Union, die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist.
Sie ist damit gerade kein Organ der Union (siehe auch meinen Änderungsantrag zu Art. 14 Absatz 2). Die
Regelungen zur EZB gehören wie die Regelungen zu allen anderen Einrichtungen und Agenturen der Union
in den Teil II der Verfassung und sollte wie folgt lauten:

"(1) Die Europäische Zentralbank steht dem System der Europäischen Zentralbanken (im folgenden als
"ESZB" bezeichnet) vor, dem sie zusammen mit den nationalen Zentralbanken angehört.

(2) Vorrangiges Ziel des ESZB ist es, eine ausgewogene Verwirklichung der Ziele der Vollbeschäftigung,
der Preisstabilität und eines nachhaltigen Wachstums zu gewährleisten. Unbeschadet dieses Zieles unter-
stützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um auch zur Verwirklichung der sonstigen
Ziele der Union beizutragen.

(3) Die EZB gestaltet und verwirklicht die Geldpolitik der Union. Sie hat das ausschließliche Recht, die
Ausgabe von Banknoten und Münzen des Euro, der Währung der Union, zu genehmigen. Sie erfüllt alle wei-
teren Aufgaben einer Zentralbank.

(4) Die EZB besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und ihren Finanzen
weisungsunabhängig. Alle Institutionen der Union sowie die Mitgliedstaaten haben diesen Grundsatz zu
achten.

(5) Die Bank wird in ihrem Zuständigkeitsbereich zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union sowie zu
allen Entwürfen für Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehört und kann Stellungnahmen abge-
ben."


